
  
Stadtgemeinde 
Rohrbach-Berg 
4150 Rohrbach-Berg, 
Stadtplatz 1-3 

 

Hundeanmeldung 
Hundehalter/in: 

Titel/Namenszusatz:  
Name:  
Vorname:  
Geburtsdatum, Ort:   
Geschlecht:  
Kontaktdaten:  
Anschrift  
    
Allg. Sachkunde:  

Hund: 
Rufname:  
Rasse:  
Farbe / Fell:  
Wurfjahr:  
Wurfdatum:  
Geschlecht:  
Auffällig:  
Kennzeichnung:  

Anmeldung: 
Meldung vollständig:  
Hundemarke:  
Verwendung:  
Hundeabgabe:  
Haftpflicht:  
Versicherung:  
Polizze:  
Registrierungsbestätigung  
Erweiterte Sachkunde:  
Vorheriger Halter:  
Vorvorheriger Halter:  
Beginn Hundehaltung:  
Ende Hundehaltung:  
Abmeldedatum:  
Abmeldegrund:  
Neuer Halter:  

 
Ihre personenbezogenen Daten werden nach den gültigen Aufbewahrungsfristen, bei der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg, zum 
Zweck der Anmeldung des von mir gehaltenen Hundes gem. § 2 OÖ. Hundehaltegesetz 2002 im OÖ. Hunderegister 
gespeichert. Unser Datenschutzbeauftragter ist Andreas Schmidt (erreichbar über das Gemeindeamt). Ihre Daten werden nicht 
an Drittländer übermittelt. 
  
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Einschränkung und Löschung Ihrer personenbezogenen Daten, 
sofern diese nicht gesetzlichen Speicherfristen unterliegen. Es besteht weiters ein Beschwerderecht das über die 
Österreichische Datenschutzbehörde abgewickelt werden kann. (www.dsb.gv.at) 
 

 Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit meiner Angaben und stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen 
Daten zu! 

 
 

Ort, Datum, Unterschrift 
 
 

Tel.: +43 (0)7289 6255
Fax: +43 (0)7289 6255-133

E-Mail: stadt@rohrbach-berg.ooe.gv.at

Rohrbach-Berg,  

_ 



 
 
 
 

Gemäß § 2 Abs 2 Z 1, 2 u. 3 Oö. Hundehaltegesetz 2002 i.d.g.F. sind der Anmeldung der Nachweis, 
dass für den Hund ein Versicherungsschutz von mind. 725.000,-- Euro besteht, der für das Halten 

eines 
Hundes erforderliche Sachkundenachweis sowie die Registrierungsbestätigung aus der 

Heimtierdatenbank anzuschließen. 
 

Hinweis dazu: Seit Jänner 2010 müssen alle Hunde verpflichtend einen Microchip tragen und in der 
sogenannten Heimtierdatenbank registriert (auch jede Änderung) werden.  


